Allgemeine Informationen für Bestattungsunternehmen anlässlich der gesetzlichen Änderungen ab 01.01.2009

· Religionszugehörigkeit der/s Verstorbenen

Die Religionszugehörigkeit ist stets anzugeben, sofern diese bekannt ist. Die Eintragung in das Sterberegister und die Sterbeurkunden erfolgt wunschgemäß und ist daher anzugeben (Eintragung erwünscht: ja/nein). 

· Ansprechpartner/-in

Der Ansprechpartner ist inkl. Anschrift und Verhältnis zum Verstorbenen (z.B. Ehefrau, -mann, Tochter, Sohn etc.) stets anzugeben.

· letzte bekannte Adresse der/s Verstorbenen

Sollte der letzte Wohnsitz einer/s Verstorbenen in einer Einrichtung (Altenheim o.ä.) gewesen sein, so ist mittels Meldebestätigung die letzte Meldeanschrift nachzuweisen.

· Unterlagen zum Sterbefall

Folgende Unterlagen sind der Sterbefallanzeige/dem Datenblatt Ihres Unternehmens beizufügen:

Nachweis zum Familienstand:

· die/der Verstorbene war ledig

· Geburtsurkunde/Auszug aus dem Geburtenregister

· die/der Verstorbene war verheiratet

· Eheurkunde (Heiratsurkunde)/Eheregisterauszug. Bei Eheschließung nach dem 01.01.2009 sind zusätzlich beide Geburtsurkunden der Eheleute beizufügen.
· die/der Verstorbene war verwitwet
· Eheurkunde (Heiratsurkunde)/Eheregisterauszug. Bei Eheschließung nach dem 01.01.2009 sind zusätzlich beide Geburtsurkunden der Eheleute beizufügen.
· Sterbeurkunde/Sterberegisterauszug des verstorbenen Ehegatten

· die/der Verstorbene war geschieden
· Eheurkunde(Heiratsurkunde)/Eheregisterauszug oder Eheurkunde mit Scheidungsvermerk. Bei Eheschließung nach dem 01.01.2009 sind zusätzlich beide Geburtsurkunden der Eheleute beizufügen.
· Scheidungsurteil

Nachweis zur Namensführung (bei Spätaussiedlern)

· Namenserklärung oder Registrierschein

Nachweise bei ausländischen Verstorbenen

· Nachweise wie bei deutschen Verstorbenen, jedoch

· internationale Urkunden (sh. oben)

· Urkunden in jew. Landessprache zzgl. Urkunde in die deutsche Sprache übersetzt (durch Übersetzungsbüro)

· ggf. Einbürgerungsurkunde

· Urkundengröße

Die Größe der Sterbeurkunden ist ab dem 01.01.2009 auf DIN A4 festgelegt worden; auf Wunsch der Angehörigen zur weiteren Verwendung im Stammbuch kann jedoch eine Urkunde im Stammbuchformat ausgestellt werden. Dieser Wunsch ist dann gesondert anzugeben.

· Kosten

Die Preise für Urkunden betragen ab dem 01.01.2009:

10,00 € für die erste Urkunde sowie jeweils 5,00 € für jede weitere angeforderte Urkunde; ausgenommen bleiben Urkunden für amtliche Zwecke oder Rentenzwecke – diese sind auch weiterhin kostenfrei. 

· Sterbefallanzeige – Vordruck online (bei Bedarf)

Eine Sterbefallanzeige für den Bereich der Stadt Stade steht im online-Verfahren zur Verfügung. 

· Fax vorab?

Sterbefallrelevante Daten können gern vorab per Fax gesandt werden: 04141/401-252.

· Abholung oder Versand der Urkunden?

Bitte auf der Sterbefallanzeige angeben, ob die/der Urkunden/B-Schein zugesandt werden sollen, wenn der Sterbefall inkl. Unterlagen nicht persönlich hier angezeigt wird (z.B. auf dem Postweg).

· Erd-, Feuer- oder Seebestattung

Die Form der Bestattung ist auf der Sterbefallanzeige anzugeben; wird vom Gesundheitsamt benötigt.

· Vorläufiger B-Schein

Auch ab dem 01.01.2009 besteht weiterhin die Möglichkeit, einen vorläufigen B-Schein auszustellen. Dies allerdings, wie bisher, lediglich in Sonderfällen (z.B. die Vorlage der benötigen Urkunden zum Nachweis der verstorbenen Person kann erst unter erheblicher Zeitverzögerung (Beschaffung aus dem Ausland, Übersetzung erforderlich o.ä.) erfolgen).

· Verfahren bei polizeilichen Ermittlungsfällen

Die Freigabe, Todesbescheinigung mit rotem Umschlag, sowie das Ermittlungsdatenblatt werden direkt von der Polizei/Staatsanwaltschaft dem Standesamt vorgelegt. 

· „der rote Umschlag“

Der rote Umschlag mit den ärztlichen Unterlagen über die/den Verstorbene/n wird von hier direkt nach Beurkundungsvorgang dem Gesundheitsamt vorgelegt. Es erfolgt von dort zeitnah die weitere Untersuchung (Krematorium) sowie die Ausstellung eines Leichenpasses (wenn erforderlich bei Überführung ins Ausland). Eine Öffnung des Umschlages oder Abgabe des Umschlages an Bestattungsunternehmen ist ausdrücklich nicht gestattet.

· Akademischer Grad

Der akademische Grad wird ab 01.01.2009 nicht mehr in die Sterbeurkunden aufgenommen, da dies kein Namensbestandteil ist.

· Ausweis
Der Personalausweis ist stets hier vorzulegen. 

· Totenschein

Es ist bei Abholung der Verstorbenen dringend darauf zu achten, dass diese komplett ausgefüllt sind. 
Bei Bedarf steht von hier auch ein Datenblatt für die Sterbefallanzeige online zur Verfügung.

Auch für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Kontakt:

Standesamt Stade

Hökerstr. 8-10

21682 Stade

Tel.: 04141/401-254 (Frau Sander)

Fax: 04141/401-252

Internet: ina.sander@stadt-stade.de
